
Zürich, Hausen am Albis und Elgg, 14. September 2015  
KR-Nr. 228 /2015 

 

 
Dringliches P O S T U L A T von Céline Widmer (SP, Zürich), Olivier Moïse Hofmann  (FDP,  
  Hausen am Albis) und Christoph Ziegler (GLP, Elgg) 
 
betreffend  Humanitäre Hilfe für Familien auf der Flucht 
________________________________________________________________________ 
 
Der Regierungsrat wird gebeten, dem Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) einen Beitrag 
von 500'000 Franken aus dem Lotteriefonds zugunsten der Rotkreuz-Hilfe für Familien auf 
der Flucht zu leisten. 
 
 Céline Widmer  
 Olivier Moïse Hofmann 
 Christoph Ziegler  
Begründung 
 
Millionen von Kindern, Frauen und Männern sind weltweit auf der Flucht. Menschen, die vor 
Krieg, Verfolgung und Terror oder aus grosser Not geflohen sind. Oft haben sie Grausames 
erlebt, zu Hause wie auf der Flucht. Schlepper nutzen ihre Notlage schamlos aus. Auf dem 
Weg übers Mittelmeer und auf dem Landweg kommt es immer wieder zu Tragödien mit 
vielen Todesopfern. Frauen und Kinder sind auf der ganzen Fluchtstrecke besonders 
gefährdet. Sie brauchen dringend Hilfe, ihnen fehlen Nahrung, Wasser und medizinische 
Versorgung. 
 
Es ist unbestritten: Flucht und Vertreibung sind nur zu stoppen, wenn Konflikte beendet 
werden und Frieden geschaffen wird. Dies liegt ausserhalb der Reichweite der Zürcher 
Politik. Die Menschen auf der Flucht brauchen jetzt unsere Hilfe und dazu kann auch der 
Kanton Zürich beitragen. 
 
Der Kantonsrat hat sich am 17. August 2015 gegen die Überweisung eines Postulats aus-
gesprochen, welches in allgemeiner Form den Regierungsrat auffordern wollte, zu prüfen, 
wie er sich für die humanitäre Hilfe für Flüchtlinge einsetzen könnte. Weil die humanitäre 
Katastrophe seither ein noch viel grösseres Ausmass angenommen hat und um die in der 
Ratsdebatte geäusserte Kritik an der allgemeinen Formulierung aufzunehmen, soll der 
Regierungsrat nun konkret gebeten werden, dem Schweizerischen Roten Kreuz (SRK)  
einen Beitrag von 500'000 Franken aus dem Lotteriefonds zugunsten der Rotkreuz-Hilfe  
für Familien auf der Flucht zu leisten. 
 
Das Rote Kreuz engagiert sich bei der Unterstützung der Flüchtlinge sowohl in den Ursprungs-
ländern als auch entlang der Transitrouten. Mit einem Beitrag an das Rote Kreuz kann der 
Kanton Zürich das Flüchtlingsdrama nicht lindern - aber den betroffenen Familien auf der 
Flucht helfen und ein Zeichen der Solidarität setzen. 
 
Begründung der Dringlichkeit 
 

Das Postulat ist dringlich zu erklären. Dies ergibt sich aus der Notsituation und der lebensbe-
drohlichen Lage der Menschen. 
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